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Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Erholungsgebiet Hollerner See
Eching/Unterschleißheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband

Erholungsgebiet Hollerner See Eching/Unterschleißheim mit Sitz in Eching, Landkreis Freising, folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
 dem Gesamtbetrag der Erträge von 369.216 €
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von -369.216 €
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von 0 €

2. im Finanzhaushalt
 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 367.253 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -358.260 €
und einem Saldo von                         8.993 €

 b) aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 124.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -530.200 €
und einem Saldo von -405.300 €

 c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -14.900 €
und einem Saldo von                      -14.900 €

 d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -411.207 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Von den Verbandsmitgliedern werden folgende Umlagen erhoben (§ 10 Abs. 2 und Abs. 4 der Verbands-

satzung):

Umlage für die laufenden Aufwendungen:

 Gemeinde Eching                                              114.851 €

 Stadt Unterschleißheim                                    229.702 €

Investitionsumlage:

 Gemeinde Eching                                             41.633 €

 Stadt Unterschleißheim                                    83.267 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haus-

haltsplan wird auf 70.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Unterschleißheim, den

Zweckverband Erholungsgebiet Hollerner See
Eching/Unterschleißheim

Christoph Böck
Verbandsvorsitzender
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 
 

(§ 1 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-Doppik                                                                                
i.V.m. § 6 KommHV-Doppik) 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Saldo in Höhe von 0 € ab und ist somit ausgeglichen.

I. Ergebnishaushalt

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024:

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (344.553 €) Zeile 2

Hierbei handelt es sich um die Verbandsumlage für die laufenden Aufwendungen.

Die Verbandsumlage beträgt laut Verteilungsschlüssel aus dem Ergebnishaushalt für die Gemeinde
Eching 1/3 = 114.851 €, für die Stadt Unterschleißheim 2/3 = 229.702 €.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlage um 12.855 € gesunken. Näher erläutert wird dies im Folgenden.

 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (17.000 €) Zeile 4

Hierbei handelt es sich um die Parkplatzgebühren für die Nutzung des Parkplatzes im Erholungsgebiet.
Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 2.000 € erhöht, da aufgrund der Verpachtung künftig
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ganzjährig Einnahmen generiert werden.

 Auflösung von Sonderposten (1.963 €) Zeile 5

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.963 € resultieren aus der investiven
Verbandsumlage für den Parkplatzausbau. In den Finanzplanungsjahren steigt die Auflösung der
Sonderposten an, da die Baumaßnahme (Erschließung des 2. Bauabschnittes) im Jahr 2024
fertiggestellt werden soll.

 Privatrechtliche Leistungsentgelte (5.700 €) Zeile 6

Hierbei handelt es sich um die Fischereipacht aus der Verpachtung der See-Wasserfläche zu
Fischereizwecken. Der Ansatz steigt um 200 € aufgrund der vertraglichen Vereinbarung im
Fischereipachtvertrag.

 Personalaufwendungen (0 €) Zeile 11

Zur Überwachung der Regelungen der Benutzungssatzung für das Erholungsgebiet sollten zwei
Beschäftigte als Seeaufsicht auf 510 € Euro-Job-Basis eingestellt werden. Sie sollten, neben dem
beauftragen professionellen Sicherheitsdienst, tagsüber und an Wochenenden kontrollieren.

Dies ist nicht mehr notwendig, da die Dienstleistung vollumfänglich durch den Sicherheitsdienst
übernommen wird.

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (306.500 €) Zeile 13

In dieser Position sind u.a. enthalten:

 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
 Aufwendungen für Heizung
 Aufwendungen für Strom
 Aufwendungen für Wasser/Abwasser
 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 9.600 €. Im
Wesentlichen ist dies auf Preisanpassungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen (+9.500 €) zurückzuführen. Die Ansätze der weiteren Positionen wurden geringfügig
angepasst.

 Bilanzielle Abschreibungen (10.956 €) Zeile 14

Hierbei handelt es sich um den Werteverzehr für den geleisteten Investitionszuschuss für den
Erweiterungsbau des Wasserwachtgebäudes, für die Anschlusskosten an die öffentliche Entwässe-
rungsanlage sowie für die Kosten des Parkplatzausbaus.

Der Anstieg ab dem Jahr 2025 resultiert aus der geplanten Fertigstellung des Spielplatzes und der
Erschließung des 2. Bauabschnittes im Jahr 2024.

 Sonstige ordentliche Aufwendungen (36.760 €) Zeile 16

In dieser Position sind u.a. enthalten:

 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
 Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen
 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen
 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.

Die Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 15.590
€. Im Wesentlichen ist dies auf den niedrigeren Planansatz bei den Beratungsleistungen (-12.900 €)
zurückzuführen. Grund hierfür ist der Wegfall des Ansatzes für die Planung Photovoltaik. Die Ansätze
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der weiteren Positionen wurden geringfügig angepasst.

 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (15.000 €) Zeile 18

Hier sind die Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen geplant.

II. Finanzhaushalt
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Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024:

Im Finanzhaushalt werden die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen bzw.
liquiditätswirksamen Vorgänge abgebildet. Ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten für
Zuweisungen sowie Abschreibungen werden im Finanzhaushalt nicht erfasst.

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im
Finanzhaushalt in Höhe von 8.993 € ab.

Für Erschließungskosten des zweiten Bauabschnitts werden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in
Höhe von 318.200 € unter I20-001 „Erschließungskosten Gebäude zweiter Bauabschnitt“ veranschlagt
und 202.000 € werden für die Errichtung eines Spielplatzes (I21-001) erneut angesetzt.
Zusätzlich wird unter I24-002 eine Schrankenanlage für den Parkplatz der Fischer mit 10.000 €
eingeplant.

Die Finanzierung der Investitionskosten im Jahr 2024 erfolgt über vorhandene Kassenbestandsmittel
und einer Investitionsumlage in Höhe von 110.000 €. Die Umlage dieses Eigenanteils erfolgt nach
gültigem Umlageschlüssel (ein Drittel/zwei Drittel).

Für die Kredittilgung der bereits bestehenden Darlehen wird von den Verbandsmitgliedern, der Stadt
Unterschleißheim sowie der Gemeinde Eching, eine weitere Investitionsumlage (Zeile 15) erhoben.
Diese Umlage beträgt in 2024 14.900 €. Die Umlage erfolgt ebenfalls nach gültigem Umlageschlüssel
(ein Drittel/zwei Drittel).

Die Verbandsumlage 2024 wird somit auf insgesamt 469.453 € (344.553 € + 124.900 €) festgesetzt
und beträgt für die Gemeinde Eching 156.484 € und für die Stadt Unterschleißheim 312.969 €.

 Liquiditätsreserven (S13)

Zum 01.01.2024 verfügt der Zweckverband über einen Kassenbestand in Höhe von 429.296 €. Soweit
die vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung 2024 umgesetzt wird, werden voraussichtlich liquide
Mittel am Ende des Jahres 2024 in Höhe von 18.089 € vorhanden sein.

III. Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027, liquide Mittel

Der Ergebnishaushalt ist im Finanzplanungszeitraum nach der aktuellen Planung ausgeglichen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in den Finanzplanungsjahren mit einem positiven
Saldo ab.

Da keine weiteren Investitionen geplant sind, reduziert sich die Investitionsumlage im Jahr 2025 auf
15.000 €. Im Jahr 2026 bzw. 2027 steigt sie auf 40.500 € bzw. 33.400 € aufgrund einsetzender Tilgungen
für das im Jahr 2023 aufgenommene Darlehen.

Zum Ende des Jahres 2027 verfügt der Zweckverband voraussichtlich über Liquiditätsreserven in Höhe
von 70.957 €, die im Hinblick auf den Aufgabenumfangs des Zweckverbands der Höhe nach als
angemessen und erforderlich angesehen werden.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

V. Verschuldung

Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Jahres 2024 476.438 €.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 beträgt der Schuldenstand 387.459,62 €.
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VI. Rückstellungen

Es wurden keine Rückstellungen gebildet.
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Gesamthaushalt 
 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2          
KommHV-Doppik) 
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Ergebnishaushalt 
 

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Doppik     
i.V.m. § 2 KommHV-Doppik) 
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Finanzhaushalt 
 

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Doppik     
i.V.m. § 3 KommHV-Doppik) 
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Teilhaushalte 
 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-Doppik      
i.V.m. § 4 KommHV-Doppik) 
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I.  Haushaltsquerschnitt- Ergebnishaushalt 
II.  Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 

 
A.  Produktbereiche 11 bis 57 

B.  Produktbereich 61 
 

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik) 
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Übersicht zur Beurteilung der dauernden 
Leistungsfähigkeit 

 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 
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 Investitionsprogramm 
 

(§ 1 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-Doppik      
i.V.m. § 9 KommHV-Doppik) 
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Anlagenübersichten 
 

•  Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Ver-
pflichtungen nach Art. 72 Abs.2 GO  

•  Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 
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Gläubiger
ursprüngliche 

Schuld
Stand 

31.12.2021
Stand 

31.12.2022
Stand 

31.12.2023
Neuauf-
nahme

Tilgung            
2024

außerordent-
liche Tilgung 

2024

Stand 
31.12.2024

Freisinger Bank eG
Volksbank - Raiffeisen-
bank

           150.000 € 120.868 €         106.176 €         91.366 €                              -   €            14.929 €                    -   €            76.438 € 

Kreissparkasse 
München Starnberg

           400.000 € -  €                 -  €                 400.000 €                    -   €                    -   €                    -   €          400.000 € 

SUMME 120.868 €      106.176 €      491.366 €      - €                  14.929 €        - €                  476.438 €      

Verschuldung Zweckverband Erholungsgebiet Hollerner See Eching/Unterschleißheim 
2021 - 2024 in €
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Übersicht über den 
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen 

Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO in 1.000 € 
 
 

Arten der Verbindlichkeiten 
aus Krediten und  
kreditähnlichen  

Rechtsgeschäften 

Stand zu 
Beginn des 
Vorjahres 

Stand zu 
Beginn des 
Haushalts-

jahres 

mit einer Restlaufzeit der  
Verbindlichkeiten von 

Veränderung 
im Haus- 
haltsjahr 

 
+/- 

Stand am 
Ende des 
Haushalts-

jahres bis zu 
1 Jahr 

1 bis 5 
Jahren 

mehr als 
5 Jahren 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Anleihen        

2. Verbindlichkeiten aus  
 Investitionskrediten 

       

2.1 vom Bund        

2.2 vom Land        

2.3 von Gemeinden und 
 Gemeindeverbänden 

       

2.4 von Zweckverbänden  
 u. dgl. 

       

2.5 von der gesetzlichen 
 Sozialversicherung 

       

2.6 von Sondervermögen        

2.7 von verbundenen  
 Unternehmen 

       

2.8 von Beteiligungen        

2.9 von sonstigen öffentli- 
 chen Sonderrechnungen 

       

2.10 vom Kreditmarkt 106 491 0 0 491 - 15 476 

        

 
Angegeben wurden nur die beim Zweckverband Erholungsgebiet Hollerner See Eching/Unterschleißheim zu-
treffenden Punkte des Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik.     
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